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Beschlussvorlage 

Betrifft: 

Entwurf des NKF-Gesamtabschlusses 2022 der Landeshauptstadt Düsseldorf 

Fachbereich: 

20 - Kämmerei     
 

Dezernentin / Dezernent: 

Stadtkämmerin  Dorothée Schneider      
 

Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Beratungsqualität 

Haupt- und Finanzausschuss 01.12.2025 Vorberatung 

Rat 11.12.2025 Entscheidung 

 

Beschlussdarstellung: 

Der Entwurf des Gesamtabschlusses der Landeshauptstadt Düsseldorf zum 
31. Dezember 2022 inklusive des Gesamtlageberichts wird gemäß § 116 Absatz 7 in 
Verbindung mit § 95 Absatz 5 sowie § 80 Absatz 1 Gemeindeordnung dem Rat der 

Landeshauptstadt Düsseldorf zugeleitet. 
 
Der Rat leitet den Entwurf an den Rechnungsprüfungsausschuss (RPAu) zur Prüfung 

weiter. 
 
 

 

Sachdarstellung: 
Der vorliegende Entwurf zum 31. Dezember 2022 ist gemäß § 116 

Gemeindeordnung in Verbindung mit § 50 Kommunalhaushaltsverordnung unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt.  

 
Dabei hat die Landeshauptstadt Düsseldorf ihren Jahresabschluss und die 
Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres ihrer wesentlichen 

verselbstständigten 
Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form nach 
§ 116 Absatz 3 Gemeindeordnung konsolidiert. Der Gesamtabschluss besteht aus der 

Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtbilanz, dem Gesamtanhang, der 
Kapitalflussrechnung und dem Eigenkapitalspiegel. Außerdem ist ein 
Gesamtlagebericht aufzustellen. 

 
Der vorliegende Entwurf ist von der Kämmerin aufgestellt und vom 
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Oberbürgermeister bestätigt worden (§ 116 Absatz 7 in Verbindung mit 
§ 95 Absatz 5 sowie § 80 Absatz 1 Gemeindeordnung). 
 

Nach § 116 Absatz 8 in Verbindung mit § 59 Absatz 3 Gemeindeordnung prüft der 
RPAu den Gesamtabschluss und den Gesamtlagebericht. Er bedient sich hierbei der 
örtlichen Rechnungsprüfung. Zum Ergebnis der Prüfung nimmt der RPAu gegenüber 

dem Rat Stellung. 
 
Der geprüfte Gesamtabschluss ist nach § 116 Absatz 8 in Verbindung mit 

§ 96 Absatz 1 Gemeindeordnung vom Rat durch Beschluss festzustellen. 
 
 

 

Anlagen: 

Gesamtabschluss_2022_Entwurf 
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